
66 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII.GP. 

30. 8. 1956 

Regierungsvorlage. 

Notenwechsel zwischen dem Bundesminister für die Auswärtigen Angel~gen­
heiten und dem italienischen Botschafter in Wien, betreffend die .gegenseitige 

Anerkennung akademischer Titel und Grade. 

Zl. 514.278-PoI/56. 

Wien, am 9. Mai 1956. 

Herr Botsmafter! 

Als Ergebnis der am 23., 24. und 25. April 
dieses Jahres in Wien durchgeführten Arbeiten 
der nach Artikel 10 des italienisch-österreichi­
schen Kulturabkommens vorgesehenen Gemisch­
ten Expertenkommission beehre ich mich, Euer 
Exzellenz folgendes mitzuteilen: 

1. Im Sinne des beiliegenden Protokolls ist die 
volle Gleichwertigkeit der Titel festgelegt wor­
den,' die in der beiliegenden Liste aufgezählt sind. 
Sowohl das vorliegende ProtokolJ als auch be­
sagte Liste bilden einen integrierenden Bestand-
teil dieser Note. . 

Zum Zwecke der Anerkennung müssen die 
italienischen Staatsbürger, die akademische Titel 
. in österreich er-worben haben, die erforderlichen 
Unterlagen den zuständigen italienischen Behör­
den im Wege des Ministeriums für' die A uswär­
tigen Angelegenheiten (Direzione Generale Rela­
zione Culturali) vorlegen; die österreichischen 
Staatsbürger, die akademische Titel in Italien er­
worben haben, werden die erforderlichen Unter­
lagen dem Bundesministerium für Unterricht 
vorlegen. 

Nach Erklärung der Gleichwertigkeit der Titel 
müssen die Interessierten, um den Beruf aus­
übe!1 zu können, die Staatsprüfungen bestanden 

I haben, die nach den Bestimmungen des eigenen 
Landes vorgeschrieben sind. 

2. Zum Zwecke der Gleichstellung müssen 
italienische Studierende, die Hochschulst,udien in 
österreich betreiben wollen, und österreichische 
Studierende, die Hochschulstudien in Italien be­
treiben. wollen, im Besitze von Mittelschulzeug­
nissen ihres eigenen Landes sein, ausgenommen 
die FäHe nachgewiesener Notwendigkeit des Auf­
enthaltes im anderen Lande. 

Sie können nur an den Fakultäten als ordent­
liche Hörer inskribieren, zu denen ihnen ihr 
Titel im eigenen Lande Zutritt gewährt. 

Bezüglich der Bestimmungen des Punktes 3 
Absatz b des Pariser Abkommens vom 5. Sep­
tember 1946 wird jedoch von Vorstehendem 
eine Ausnahme für diejenigen gemacht, die ihre 
Studien vor dem heutigen Tage an österreichi­
schen Universitäten oder Hochschulen abgesChlos­
sen oder zumindest begonnen haben. 

Ich wäre Euer Exzellenz dankbar, wenn Sie 
mir mit Ihrer Antwort die Zustimmung Ihrer 
Regierung zu Vorstehendem bestätigen würden. 

Genehmigen Sie, Herr Botsmafter, den Aus~ 
druck meiner ausgezeimneten Hochachtung. 

S.E. 
Herrn Dr. Angelo Co r r i a s, 
a. o. und bey. Botschafter, 

Wien. 

Figl m. p. 
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Protokoll 
über die 3. Tagung der gemischten öster­
reichisch-italienismen Expertenkommission 
nach Artikel 10 des italienisch-österreichi­
schen Kulturübereinkommens vom 23. bis 

25. April 1956 in Wien. 

Die Sitzungen fand~n in Wien im Bundes­
ministerium für Unterricht von 10 bis 13 Uhr 
und von 16 bis 18 Uhr statt. 

Vorsitzender: 

Präsident der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Universitätsprofessor Hof­

rat Dr. Richard Me ist e r, Wien; 

Italienisdle Experten: 

ao. Ges. und bev. Minister Mario C 0 nt i, 
Außenministerium, Rom; 
Generaldirektor Dr. Aleardo S a c c he t t 0, 

Unterrichtsministerium, Rom; 
Sektionsrat Dr. Aurdio Rot und i, Unter­
richtsministerium, Rom; 
Professor Dr. Emiliano' L e 0 n a r d i, 
Außenministerium, Rom; 

Österreichische Experten: 

Universitätsprofessor 'Dr. Franz G s c h ni t­
zer, Universität Innsbruck; 
ao. Ges. und bev. Minister Dr. Heinrich 
H a y m e r I e, Bundeskanzleramt - Aus­
wärtige Angelegenheiten; 
Ministerialrat Dr. Franz Ho ye r, Bundes­
ministerium für Unterridlt; 

An den Verhandlungen nahmen außerdem teil: 

Legationsrat 0 r s i n i - Bar 0 n i, italieni­
sche Botschaft, Wien; 
Universitätsprofessor Dr. Stefan Ho fe r, 
Universität Wien; 
Sektionsrat Dr. Georg Ho he n war t, 
Bundesministerium für Unterricht; 
Legationss~kretär Dr. M a y r - H art i n g, 
Bundeskanzleramt - Auswärtige Angele-

, genheiten. 

I. TEIL. 

Das Hauptthema der Besprechung war die 
gegenseItIge Anerkennung von akademischen 
Graden, soweit diese nicht in den früheren Ver­
einbarungen enthalten sind. In diesem Sinne 
wurden folgende gegenseitige Anerkennungen 
beschlossen: 

1. Der Grad des Dr. philosophiae an öster­
reichischen philosophischen Fakultäten mIt emer 
italienischen Laurea, und zwar ' 

a) Dr. philosophiae mit Hauptfach PhiJoso­
phie mit der Laurea in filosofia; 

b) Dr. philosophiae mit Hauptfach Philoso­
phie, Spezialisierung in Psychologie oder 
Pädagogik mit der Laurea in pedagogia; 

c) Dr. philosophiae mit Hauptfach Klassische 
Philologie mit der Laurea in lettere, 
indirizzo classico; , 

d) Dr. philosophiae mit Hauptfach Geschichte 
mit der Laurea in lettere, indirizzo 
moderno oder' der Lalirea in materie 
letterarie, je nach dem Zeugnis der Mittel­
schule; 

e) Dr. philosophiae mit Hauptfach Deutsche 
Philologie mit der Laurea, in lettere, 
indirizzo moderno oder der Laurea in 
materie letterarie, je nach dem Zeugnis der 
Mittelschule. 

Die Studierenden der unter d und e genannten 
Fächer, Geschichte und Deutsche Philologie haben 
in Italien eine Ergänzungsprüfung aus Italieni­
scher Literatur' abzulegen; doch sind diejenigen 
Studierenden, die in österreich im Rigorosum 
Italienisch als zweites Fach, gewählt haben, von 
dieser Ergänzungsprüfung befreit. 

2. Der Grad des Dr. iuris an österreichischen 
Rechts- und staatswissenschaftlidIen Fakultäten 
mit der Laurea in giurisprudenza, 

des Dr. rerum politicarum an österreichischen 
Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakuhäten 
mit der Laurea in scienze politiche, 

des Dr. re rum commercialium der Hochschule 
für Welthandel in Wien mit der Laurea in . . . 
economia e commerclO. 

3. Die Gleichstellung der Laurea in architettura 
mit dem entsprechenden 1:itel der Technlschen 
Hochschulen hat zu .lauten: 

Dipl.-Ing. (Architektur) der Technischen Hoch­
schule in Wien und Graz. 

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architek­
tur, vor November 1955 Fakultät für Architek­
tur. 

Damit erscheinen die Vereinbarungen über die 
gegenseitige Anerkennung der derzeit in Öster­
reich und Italien bestehenden akademischen 
Grade, soweit si~ einander entsprechen, als ab-
geschllossen. ' 

Detailfragen werden der Erled;igung im diplo­
matischen Wege überlassen. Als solche Detail-
fragen'wurden genannt: , 

Die Gleichstellung des Diploms in Architektur 
an der Akademie der bildenden Künste in Wien 
und die Gleichstellung des Diploms in Architek­
tur an der Akademie für angewandte Kunst in 
Wien mit der Laurea in architettura. 

Die GleichstelJung des Dipl.-Ing. (Fach richtung 
Kulturtechnik) an der Hochschule für Boden­
kultur in Wien mit der Laurea in ingegneria 
civile, sottosezione idraulica. 
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Die Gleid1Stellung des Lehramtsprüfungszeug­
nisses ,in Leibesübungen mit dem italienismen 
Diploma in educazione fisica. 

,4. Hinsimtlim der Frage der Anerkennung 
von Studienjahren und Teilprüfungen an den 
Universitäten und Hochschulen des einen Landes 
bei Fortsetzung der Studien im anderen Lande 
besteht 'smon jetzt die Mögl1imkeit der An­
erkennung durd1 die betreffenden Universitäten 
und Homsmulen, wenn die anzuerkennenden 
Fämer an der einen wie an der anderen Hom­
smule die gJeimen waren. 

Beide Delegationen kommen überein, ihren 
Universitäten und Homsmulen zu empfehlen, 
bei solmen Gesumen um Anremnungen wohl­
,wollend vorzugehen. 

5. Bezüglim der Anerkennung von im Lehr­
dienst verbramten Jahren von' 'Mittelsmulleh­
rern, die erst durm die vorliegende Vereinbarung 
in die Lage versetzt werden, sim am Concorso 
d' Abbilitazione zu beteiligen, die jedom bereits 
längere Zeit im Lehrdienst der deutsmspramigen 
Smulen Italiens tätig waren, ist die itallienisme 
Delegation trotz der Feststellung, daß es sich 
nimt um eine Angelegenheit handelt, die in den 
Rahmen des Kulturabkommens gehört, erfreut, 
mitzuteilen, daß die dienst- und besoldungsremt­
li me Systemisierung des Personals, das einen 
Lehrberuf in den deutsmspramigen Smulen der' 
Provinz Bozen ausübt, Gegenstand besonderer 
und aufmerksamer Erwägungen der kompetenten 
Organe der 'italienismen Verwaltung gewesen ist. 
Erst vor kurzem wurde vom Ministerrat eine 
Ergänzung des bezüglimen Gesetzes als Regie­
rungsvorlage besm'lossen und den zuständigen 
Organen des' Parlamentes zur Besmhißbssung 
zugeführt, mit der Absi:mt, dem genannten Perso­
nal die Möglimkeit zu bieten, durm spezielle 
Bewerbungen in die Lehrerliste aufgenommen zu 
werden. Die österreimisme Delegation sprimt 
hiezu den Wunsm aus, daß bei der Systemisie­
rung die bisherigen Dienstjahre als Lehrer voll 
angeremnet werden mögen. 

6. Der Notenwechsel' über die obigen Ergeb­
nisse der Vereinbarungen wird analoge Durm­
führungs- und übergangsbestimmungen wie der 
Notenwechsel über die Ergebnisse der Verhal,ld­
lungen im Oktober 1955 enthalten, und es wird 
ihm ein voLlständiges Verzei:mnis aller als gleim­
wertig anerkannten Grade beigesmlossen wer­
den,welmes dem Protokoll beiliegt. 

H. TEIL. 

Nam Absmluß der Beratungen über die aka­
demismen Titel wurden von seiten der österrei­
mismen Delegation nom einige Fragen der gegen­
seitigen Anerkennung von Studien, die nimt­
akademismen Charakter haben oder deren aka­
demismer Charakter., in dem einen oder 
anderen Lande nimt anerkannt ist, zur Beaehtung 
durm die italienisme Delegati9n vorgebramt. 

3 

-1. Gleichstellung des Grades Dipl.-Ing. (Ver­
messungswesen) der Temnismen Homsmule in 
Wien, Fakultät für Naturwissensmaften (vor 
November 1955 Fakultät für angewandte Mathe­
matik und Physik) und der Temn1smen Hom­
smule in Graz, Fakultät für Bauingenieurwesen 
und Armitektur (vor November 1955 Fakultät 
für Bauingenieurwesen) mit einem italienismen 
Diplom etwa dem Diploma dell'Istituto temnico 
per geometri, aber nimt umgekehrt. 

2. Gleimstellung des Diploms in Malerei oder 
in Skulptur an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien oder des Lehramtsprüfungs­
zeugnisses für Kunsterziehung mit dem Zeugnis 
der Befähigung zum LehFer des Zeimnen. 

3. Die Ausbildung zum Famarzt (medico spe­
zialista). 

4. Die Ausbildung zum Dentisten. 
5. Die Ausb~ldung zum Beruf der Hebamme 

(Hebammendiplom). 
6. Versmiedene Studien an höheren österrei­

mismen Famsmulen unter dem Gesimtspunkt 
der Gleimstellung mit Studien der italienismen 
Istituti temnici (Industriale commerciale agra­
rio). 

Die itaLienisme Delegation hebt' hervor, daß 
die im Laufe der Arbeiten der Kommission 
erfolgte Anerkennung aller bestehenden und ein-. 
ander entspremenden akademismen Grade eine 
Maßnahme darstellt, die über Punkt 3 lit. b des 
Pariser Vertrages hinausgeht. Hiebei war die 
italienisme Delegation von dem Wunsme beseelt, 
die gegenseitigen kulturellen Beziehungen im 
Rahmen der europäismen Zusammenarbeit 
immer enger und freundsmaftlimer auszugestal­
ten. 

Die österreimische Delegation, von dem glei­
men Wunsme erfüllt, gibt ihrer Genugtuung 
über die erreimten Vereinbarungen bezüglim 
Punkt 3 lit. b des Pariser Vertrages Ausdruck, die 
dem Geiste dieses Abkommens entspremen. 

Beide Delegationen stellen übereinstimmend 
fest, daß auf diese Weise das Problem der An­
erkennung der Gleimwertigkeit der akademismen 
Grade gelöst ist. Bezüglim kleinerer Fragen, die 
im 11. Teil des vorliegenden Protokolls enthalten 
sind und die von der österreicQischen Delegation 
vorgebracht wurden, werden 'sidr beide Delega­
tionen auf bestmöglime Weise bemühen, eine 
Lösung im Wege der normalen diplomatismen 
Beziehungen herbeizuführen. 

Beide Delegationen spremen die überzeugung 
aus, daß die erreimten Vereinbarungen ein er­
freulimes Zeichen für eine immer intensivere 
Zusammenarbeit auf bilateraler und multilate~ 
raler Ebene im Geiste des europäismen Konzeptes 
sind. 

Mario C 0 n t i e. h. 

Dr. Rimard M eis t e r e. h. 
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ZI. 54.790-1/56. 

Liste der gleichgestellten akademischen Titel. 

Italienischer Titel 

Laurea in giurisprudenza 

Laurea in scienze politiche 

österreichischer Titel 
(Fach) 

Doctor iuris 

Doctor re rum politicarum 

Laurea in economia e commer- Doctor rerurn commercialium 
clO 

Laurea in lettere 
indirizzo classico 
indirizzo moderno 

Doctor philosophiae 
philologia classica 
historia, philologia germanica 

Laurea in filosofia Doctor philosophiae 
. (philosophia) 

. Laurea In materie letterarie Doctor philosophiae 
(histonia, philologia ger-
manica) . 

Laurea in pedagogiil Doctor philosophiae 
ft>aedagogia, psychologia) 

Laurea in medicina e chirurgiaDoctor medicinae universae 

Laurea in chimica Doctor philosophiae 

Laurea in chimica industriale 

Laurea in fisica 

Laurea. in scienze matematiche 

Laurea in matematicae fisica 

Laurea in scienze naturali 

(in chemia) 

Diplomingenieur 
(technische Chemie) 

Doctor philosophiae 
(physica, geophysica) 

. oder 
Diplomingenieur 

(technische Physik) 

Doctor philosophiae 
(mathematica) 

Doctor philosophiae 
(mathemacica, physica, 
astronomia) 

Doctor philosophiae 
(mineralogia et petrologia, 
botanica, zoologia) 

In österreich verliehen durch 

Universitäten, rechts- und 
staatswissenschaftliche Fakul­
täten 

Universitäten, rechts- und 
staatswissenschaftliche Fakul­
täten 

Hochschule für Welthandel 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, medizinische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Technische Hochschule, Fakultät 
filr Naturwissenschaften 
(vorher Fakultät für Chemie) 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Technische Hochschule, Fakultät 
für Naturwissenschaften 
(vorher Fakultät für ange­
wandte Mathematik und 
Physik) 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

• 
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ltalienisdler Titel 

Laurea in SClenze biologiche 

Laurea In scienze geologiche 

Laurea in farmacia 

Laurea in ingegneria civile 

Osterreichisdler Titel 
(Fadl) 

Doctor philosophiae 
(biologia generalis, botanica, 
zoologia, antropologia, 
historia scientiarum 
naturalium) 

D~ctor philosophiae 
(geologia, palaeontologia) 

Doctor pharmaciae 
oder 

Doctor philosophiae 
(chemia pharmaceutica, 
pharmacognosia) 

Diplomingenieur 
(Sauingenieurwesen) 

Laurea in ingegneria industriale Diplomingenieur 
(Maschinenbau, Elektro­
technik) 

Laurea in ingegneria navale e 
meccanka 

Laurea in ingegneria chimica 

Diplomingenieur 
(Schiffbau und Schiffs­
maschinenbau ) 

Diplomingenieur 
(technische Chemie) 

Laurea in ingegneria aeronautica Diplomingenieur 
(Flugzeugbau) 

Laurea in ingegnel'ia mineraria Diplomingenieur 
(Berg- und Hüttenwesen) 

Laurea in architettura Diplomingenieur 
(Architektur) 

Laurea in scienze agrarie Diplomingenieur 
(Landwirtschaft) 

Laurea in scienze forestali Diplomingenieur 
(Forstwirtschaft) 

Laurea in medicina veterinaria Diplomierter Tierarzt 

Laurea in geografia Doctor philosophiae 
(geographia) 

in österreidl verliehen durch 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 

5 

Technische Hochschule, Fakultät 
für Bauingenieurwesen und 
Architektur (vorher Bau­
ingenieurwesen ) 

Technische Hochschule, Fakultät 
für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik (vorher 
Fakultät für Mas"chinenwesen) 

Technische Hochschule, Fakultät 
für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik (vorher 
Fakultät für Maschinenwesen) 

Technische Hochschule, Fakultät 
für Naturwissenschaften 
(vorher Fakultät für Chemie)-

Technische Hochschule, Fakultät 
für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik (vorher 
Maschinenwesen) 

Montanistische Hochschule 

Technische Hochschule, Fakultät 
für Bauingenieurwesen und 
Architektur (vorher Fakultät 
für Architektur) 

Hochschule für Bodenkultur, 
Landwirtschaftliche Studien -
richtung 

Hochschule für Bodenkultur, 
Forstwirtschaftliche Studien­
richtung 

Tierärztliche Hochschule 

Universitäten, philosophische 
Fakultäten 
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Wien, am 9. Mai 1956. 

Herr Bundesminister! 

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom 
9. Mai, Z1. 514.278-Pol/56, zu bestätigen, mit der 
Euer Exzellenz mir folgendes mitgeteilt haben: 

"Als Ergebnis der am 23., 24. und 25. April 
dieses Jahres in Wien durchgeführten Arbeiten 
der nach Artikel 10 des italienisch-österreichi­
schen Kulturabkommens vorgesehenen Gemisch­
ten Expertenkommission beehre ich mich, Euer 
Exzellenz folgendes mitzuteilen: 

1. Im Sinne des beiliegenden Protokolls ist die 
volle Gleichwertigkeit der Titel festgelegt wor­
den, die ,in der beiliegenden Liste aufgezählt 
sind. Sowohl das vorliegende Protokoll als auch 
besagte Liste bilden einen integrierenden Bestand­
teil dieser Note. 

Zum Zw~cke der Anerkennung müssen die ita­
lienischen Staatsbürger, die akademische Titel in 
österreich erworben haben, die erforderlichen 
Unterlagen den zuständigen italienischen Be­
hörden im Wege des Ministeriums für die Aus­
wärtigen Angelegenheiten (Direzione Generale 
Relazione CuIturali) vorlegen; die österreichi­
schen Staatsbürger, die akademische Titel in 
Italien erworben haben, werden die erforder­
lichen Unterla'gen dem Bundesministerium für 
Unterricht vorlegen. 

Nach Erklärung der Gleichwertigkeit der Titel 
müssen die In'teressierten, um den Beruf ausüben 
zu können, die Staatsprüfungen bestanden haben, 
:die nach den Bestimmungen des eigenen Landes 
vorgeschrieben sind. ' 

2. Zum Zwecke der Gleichstellung müssen ita­
lienische Studierende, .die Hochschulstudien in 
Osterreich betreiben wollen,' und österreichische 
Studierende, die Hochschulstudien in Italien be­
treiben wollen, im Besitze von Mittel~chulzeug­
nissen ihres eigenen Landes sein, ausgenommen 
die Fälle nachgewiesener Notwendigkeit des Auf­
enthaltes im anderen Lande. 

Sie können nur an den Fakultäten als ordent­
liche Hörer inskribieren, zu denen ihnen ihr 
Titel im eigenen Lande Zutritt gewährt. 

Bezüglich der Bestimmungen des Punktes .3 ' 
Absatz b des Pariser Abkommens vom 5. Sep­
tember 1946 wird jedoch von Vorstehendem eine 
Ausnahme für diejenigen gemacht, die ihre Stu­
dien vordem heutigen Tage an österreich ischen 
Universitäten oder Hochschulen abgeschlossen 
oder zumindest begonnen haben. 

Ich wäre Euer Exzellenz dankbar, wenJ:l Sie 
mir mit Ihrer Antwort die Zustimmung Ihrer 
Regierung zu Vorstehendem bestätigen würden." 

Hiezu beehre ich mich, Euer Exzellenz die Zu­
stimmung meiner Regierung zum Vorstehenden, 
zu bestätigen. 

Empfangen 'Sie, Herr Bundesminister, den 
Ausdrud~ meiner ausgezeichneten Hochachtung. 

C 0 r r i a s m. p. 

S.E. 

Herrn Dr. h. c. lng. Leopold F i g I, 

Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten, 

Wien. 
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Erläute'rnde Bemerkungen. 

Zwischen der italienischen Republik und der 
Republik österreich ist im Rahmen des öster­
reichisch~italienischen Kulturabkommens am 
14. Oktober 1955 durch Notenwechsel, betreffend 
die gegenseitige Anerkennung akademisCher Titel 
und Grade, ein Abkommen geschlossen worden, 
das von der Bundesregierung dem Nationalrat 
unter. 719 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen VII. Gesetzgebungsperiode zur ver­
fassungsgesetzlichen Genehmigung vorgelegt 
wurde. Dieses Abkommen wurde inzwischen 
ratifiziert urid im Bundesgesetzblatt Nr. 87/56 
veröffentlicht. 

Das Abkommen behandelte nur einen Teil der 
akademisdlen Titel und Grade, die nach österrei­
chischer Auffassung für die gegenseitige Aner­
kennung in Aussicht zu nehmen waren. 

Auf Grund der inzwischen in der Zeit vom 
23. bis 25. April 1956 in Wien fortgesetzten Ver­
handlungen der gemischten Expertenkommission 
nach Artikel 10 des italienisch-österreichischen 
Kulturabkommens wurde. am 9. M<1-i 1956 durch 
Notenwechsel zwischen dem Bundesminister für 
die Auswärtigen Angelegenheiten und dem ita­
lienischen Botsmafter in Wien ein weiteres den 
Gegenstand betreffendes Abkommen geschlossen, 
das unter Einbeziehung der Vereinbarungen vom 
14. Oktober 1955 sowohl die akademismen 
Grade der philosophischen, der rechts- und s.taats­
wissenschaftlichen und medizinischen Fakultäten 
als aum der Temnismen Homschulen, der Mon­
tanistischen Hochschule, der Homschule für 
Bod~nkultur, der Homschule für Welthandel und 
der Tierärztlichen Homschule umfaßt. . 

. Damit ist nam den Grundsätzen des Abkom­
mens vom 14. Oktober 1955, die im übrigen in 
719 der Beilagen behandelt wurden, eine An­
erkennung der Gleimwertigkeit aller bestehenden 
und einander entsprechenden akademismen 

Grund der Liste, die dem Notenwechsel beige­
fügt ist, die volle Anerkennung erreichen, zu­
gleich mit dieser Anerkennung aum ihre Reife­
zel!gnisse anerkannt erhalten, wenn sie ihre Stu­
dien zum Zeitpunkt des Abschlusses der gegen­
ständlichen Vereinbarung an einer österreichi­
schen Universität entweder abgesmlossen oder 
angefangen haben. 

Die in dem Notenwechsel enthaltene Verein­
barung' wird gemäß Anikel 50 des Bundes-Ver­
fassungs gesetzes in der Fassung von 1929 dem 
Nationalrat zur Genehmigung vorgelegt, da die 
in ihr enthaltenen Bestimmungen eine teilweise 
Qerogation der Verordnungen StGBl. Nr. 79; 
Nr. 81 und Nr. 186 aus 1945 sowie des Hom­
schul-Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 154/1955, 
beinhalten.' 

Die gegenständlime Vereinbarung schließt nom 
nicht eine Reihe von Berufstiteln, wie Dentisten, 
Hebammen, Fachsmulingenieure, sowie akade­
misme Grade von Studien, die im anderen Lande 
keine Entsprechung haben, wie das Diplom für 
Armitektur an der Akademie' der bildenden 
Künste oder an der Akademie für angewandte 
Kunst, den Diplomingenieur der Fachrichtung 
Kulturtechnik an der Homschule für Boden­
kultur und die Lehramtsprüfung in Leibesübun­
gen ein. DiesbezüglicP wurde seitens beider 
Delegationen bei der Tagung der gemischten 
Kommission eine wohlwollende Praxis und eine 
allfällige Fortsetzung der Verhandlungen im 
Rahmen der allgemeinen Beratungen über die 
Durchführung. des Kulturabkommens (gemischte 
Kommission nach Artikel 16 des Kulturabkom­
mens, BGBl. Nr. 270/1954) vorgesehen. 

K 0 S t e n b e re c h nu n g: 

Grade erzielt. 
Die Vereinbarung ging auch dahin, 

Inhaber von akademischen Graden, 

Das am 9. Mai 1956 abgeschlossene überein­
daß die kommen hat keine. finanziellen ·Auswirkungen 
die auf für den Bundeshaushalt. 
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